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1 Prüfungsauftrag und –durchführung  

Dem Rechnungsprüfungsamt (RPA) der Hansestadt Lübeck (HL) obliegt gemäß § 116 Abs. 1 der Ge-

meindeordnung Schleswig-Holstein (GO) i. V. m. Ziff. 2.1.4 der Rechnungsprüfungsordnung die Prü-

fung der Verwaltung, der Eigenbetriebe sowie der anderen Sondervermögen hinsichtlich Rechtmä-

ßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit. Die Prüfung wurde gemäß Ziffer 3.1.19 des Prü-

fungsplans für das Jahr 2024 durchgeführt. Die Ankündigung der Prüfung erfolgte mit Schreiben 

vom 20.11.2023. Die Prüfung wurde am 08.01.2024 begonnen, im April 2024 abgeschlossen und der 

vorliegende Prüfbericht erstellt. 

Für die Prüfung wurden dem RPA auf Anforderung die Unterlagen, die durch das Büro der Bürger-

schaft (BdB) bereits geprüft wurden, fristgerecht in Papierform übergeben bzw. digital zur Verfü-

gung gestellt. Daneben wurden dem RPA die zugehörigen Access-Datenbanken digital zur Verfü-

gung gestellt. Weitere Unterlagen wurden im Laufe der Prüfung nachgereicht bzw. in den Räumen 

des BdB gesichtet und mit der Besprechung von Zwischenergebnissen bzw. Rückfragen mit dem 

BdB verbunden. Das Prüfungsergebnis wurde dem Bereich in einem Schlussgespräch am 

08.05.2024 nach vorheriger Vorlage des Berichtsentwurfs vorgestellt und besprochen. 

 

2 Prüfungsgegenstand 

Dem BdB obliegt es seit einem Bürgerschaftsbeschluss vom 29.11.2018,1 sich von den Fraktionen 

entsprechende Verwendungsnachweise vorlegen zu lassen, diese zu prüfen sowie etwaige Korrek-

turen und die Rückzahlung nicht bzw. nicht ordnungsgemäß verwendeter Mittel zu veranlassen. 

Diese Aufgabe wurde zuvor vom RPA wahrgenommen. Eine Prüfung der Verwendungsnachweise 

der Fraktionen durch das RPA erfolgte letztmalig in 2019 für die Jahre 2012 bis 2017.2 Um u. a. diese 

Aufgabe adäquat wahrnehmen zu können, wurde das BdB seinerzeit personell im Umfang eines 

Vollzeitäquivalents verstärkt. Diese Prüfung hat das Ziel, aufzuzeigen, inwieweit das BdB bei der 

Gewährung und Prüfung der Fraktionsabrechnungen und bei den Festlegungen und Zahlbarma-

chungen von Entschädigungszahlungen den Grundsätzen der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und 

Wirtschaftlichkeit gerecht wird. Für die Prüfung wurden vom RPA die Verwendungsnachweise der 

Fraktionen sowie die ausgezahlten Entschädigungszahlungen der Jahre 2021, 2022 sowie bis zum 

Ende der Legislaturperiode im Mai 2023 geprüft.  

 

3 Ergebnisse der Prüfung der Fraktionsabrechnungen 

Gemäß § 32a Abs. 4 GO kann eine Gemeinde Zuschüsse zur Erfüllung der Aufgaben für den not-

wendigen sachlichen und personellen Aufwand für die Geschäftsführung der Fraktionen gewähren. 

Das Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein hat hierzu am 17.11.1988 einen Grundsatzer-

lass zur Gewährung von Zuwendungen an die Fraktionen herausgegeben, dessen Fortbestand mit 

Runderlass des Innenministeriums v. 22.05.20123 bestätigt wurde. Die Fraktionen der Bürgerschaft 

                                                      
1 Vgl. Bürgerschaft HL; Beschluss v. 29.11.2018 zu TOP Ö10.17.41 (VO/2018/06711). 
2 Vgl. Rechnungsprüfungsamt HL, Bericht über die Prüfung der Verwendungsnachweise der Fraktionen der Hansestadt Lübeck 

der Abrechnungsjahre 2012-2017 v. 10.04.2019 (VO/2019/07654). 
3 Vgl. Amtsblatt für Schleswig-Holstein 2012, S. 517 Ziff. 4.3. 
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der HL werden auf Grundlage der Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen und Sachleis-

tungen an die Fraktionen der Bürgerschaft (Zuwendungsrichtlinie) aus Haushaltsmitteln der HL un-

terstützt. Die Richtlinie wurde letztmalig am 26.05.2011 geändert. Vom Wortlaut der Richtlinie ab-

weichend werden die Verwendungsnachweise seit 2019 vom BdB geprüft, korrigiert und etwaige 

Rückzahlungen veranlasst.  

Gemäß der Zuwendungsrichtlinie haben die Fraktionen dem BdB bis zum 31.03. des Folgejahres 

einen Verwendungsnachweis der erhaltenen Zuwendungen vorzulegen. Der Verwendungsnachweis 

hat aus einem Sachbericht und einem zahlenmäßigen Nachweis mit einer Aufstellung der Ausgaben 

zu bestehen.  

3.1 Formelle Feststellungen 

Bereits bei der letzten Prüfung der Fraktionsabrechnungen durch das RPA war die Einhaltung der 

formalen Voraussetzungen zum Erhalt und zur Rechnungslegung der Zuwendungen Gegenstand 

zahlreicher Feststellungen.4  

Auch im Rahmen dieser Prüfung waren erneut gleichartige Feststellungen zu machen. Es mangelte 

vielfach an der Vollständigkeit der Unterlagen der Fraktionen. Daneben war den Unterlagen der 

Fraktionen zu entnehmen, dass dem BdB die Abrechnungsunterlagen überwiegend verspätet und 

in einigen Fällen erst nach mehrmaliger Aufforderung vorgelegt wurden.   

 Vollständigkeit der vorgelegten Verwendungsnachweise  

Für den zu prüfenden Zeitraum waren dem RPA insgesamt 31 geprüfte Verwendungsnachweise 

nebst Abrechnungsunterlagen der Fraktionen vorzulegen. Zu Beginn der Prüfung am 08.01.2024 

lagen hiervon lediglich 18 Abrechnungen beim RPA vor, die restlichen Abrechnungen waren z. T. 

noch nicht durch das BdB geprüft bzw. nicht in prüffähiger Form dem BdB vorgelegt worden. Bis 

Mitte Februar 2024 wurden acht weitere geprüfte Verwendungsnachweise und Abrechnungsunter-

lagen nachgereicht.  

Fünf Abrechnungen konnten bis zum Abschluss der Prüfungshandlungen nicht vorgelegt werden. 

Hiervon waren zwei von der jeweiligen Fraktion noch nicht prüffähig zusammengefasst. Bei einer 

anderen Fraktion konnten nach deren formalen Auflösung die geprüften Unterlagen der Vorjahre 

nicht vorgelegt werden. Diese Abrechnungen konnte das RPA nur in den Access-Datenbanken ein-

sehen.    

Den Verwendungsnachweisen der Fraktionen ist gemäß Punkt 4.1 der Zuwendungsrichtlinie zwin-

gend ein Sachbericht, der die Verwendung der Zuwendung darstellt, beizufügen. Daneben haben 

die Vorsitzenden der Fraktionen zu bestätigen, dass die öffentlichen Mittel bestimmungsgemäß für 

die Fraktionsarbeit im Rahmen der Bürgerschaft und ihrer Ausschüsse verwendet worden sind. 

                                                      
4 Vgl. Rechnungsprüfungsamt HL, Bericht über die Prüfung der Verwendungsnachweise der Fraktionen der Hansestadt Lübeck 

der Abrechnungsjahre 2012-2017 v. 10.04.2019 (VO/2019/07654). 
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Diese Sachberichte und Erklärungen waren den Abrechnungen nicht durchgängig beigefügt. Dem 

Schriftverkehr des BdB war nicht zu entnehmen, dass diese nachgefordert wurden. Dieses ist zu-

künftig vom BdB zu beachten. Ohne Sachbericht und Erklärung der/des Fraktionsvorsitzenden sind 

die Abrechnungen als nicht vollständig zu betrachten.   

Auch waren nicht durchgängig Erklärungen zur beantragten Bildung von Rücklagen erkennbar. 

Diese wurden vom BdB nur vereinzelt nachgefordert. 

Daneben war erkennbar, dass das BdB häufig fehlende buchungsbegründende Unterlagen bei den 

Fraktionen einfordern musste. Ebenso war auffallend, dass das BdB häufig die vorgelegten Eigen-

berechnungen korrigieren musste, da diese fehlerhaft waren und nicht mit den vorgelegten Konto-

auszügen bzw. Kassenbüchern korrespondierten. Bei mehreren Fraktionen wurde wiederholt die 

Führung eines Kassenbuchs durch das BdB angemahnt, allerdings bis dato ohne Erfolg.  

 

 Verspätete Vorlage von Unterlagen 

Im Rahmen der Prüfung war erkennbar, dass vielfach die Verwendungsnachweise der Fraktionen 

zu spät und teilweise erst nach mehrmaliger Aufforderung gegenüber dem BdB vorgelegt wurden. 

In Einzelfällen entstand ein mehrjähriger Abrechnungsrückstand. Ähnlich verhielt es sich bei Nach-

fragen des BdB im Rahmen der Prüfung der Verwendungsnachweise. Auch hier wurden diese z. T. 

erst nach mehrmaliger Aufforderung beantwortet. 

Aus Sicht des RPA wäre es hilfreich, wenn die Fraktionen sich grundsätzlich ihrer Bringschuld der 

Abrechnungsunterlagen stärker bewusst wären. Die Erstellung der Verwendungsnachweise sollte 

grundsätzlich binnen drei Monaten zu bewerkstelligen sein, zumal die Fraktionen für derartige Ge-

schäftsstellentätigkeiten entsprechende Zuwendungen für Personalaufwendungen erhalten.      

Die fortgesetzt verspätete Vorlage der Verwendungsnachweise und die schleppende Beantwortung 

von Fragen des BdB erschweren die dortigen Prozesse und führen zu vermeidbarem Mehraufwand.   

3.2 Materielle Feststellungen 

Materiell zuwendungsfähig sind gemäß Punkt 1.2 der Zuwendungsrichtlinie der personelle und 

sachliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand innerhalb der Aufgabenstellung der Fraktionen. Die 

erhaltenen Zuwendungen sind nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu 

verwenden5 und dürfen nicht zur direkten oder verdeckten Finanzierung der Parteien oder Wähler-

gemeinschaften verwendet werden6. Aufwendungen der Fraktionen, die sich nicht mit ihren Aufga-

ben verbinden lassen, die der Parteienfinanzierung dienen oder die die Wirtschaftlichkeit und Spar-

samkeit vermissen lassen, sind grundsätzlich als materiell nicht zuwendungsfähig anzusehen.  

                                                      
5 Vgl. Zuwendungsrichtlinie, Punkt 1.3. 
6 Vgl. Zuwendungsrichtlinie, Punkt 1.1. 
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 Direkte oder indirekte Finanzierung von Parteien oder Wählergemeinschaf-

ten 

Gemäß Punkt 1.1 der Zuwendungsrichtlinie dürfen Zuwendungen an die Fraktionen nicht der direk-

ten oder indirekten Finanzierung der Parteien oder Wählergemeinschaften dienen. 

Fraktionen haben grundsätzlich das Recht zu einer eigenen Öffentlichkeitsarbeit. Deren Finanzie-

rung aus öffentlichen Mitteln ist aber nur zulässig, soweit sie der Darstellung der spezifischen Tätig-

keit der Fraktionen dient. Dabei ist auf eine strenge Abgrenzung zur unzulässigen Parteienfinanzie-

rung über den Umweg der Unterstützung der Fraktionen zu achten.7  

Werbeartikel, Anzeigen, Flyer, etc. müssen den Bezug zu den Bürgerschaftsfraktionen erkennen las-

sen und dürfen sich nicht nur auf das Parteilogo beschränken.  

Bei Durchsicht der Abrechnungsunterlagen zeigte sich fraktionsübergreifend, dass Nachweise (z. B. 

durch Vorlage eines Musters) fehlten, ob die durch die Fraktionen angeschafften Werbeartikel aus-

schließlich für Fraktionsarbeit verwendet wurden. In einzelnen Fällen hat das BdB entsprechende 

Muster bei den Fraktionen nachgefordert. Das RPA hätte hier eine stringentere und einheitlichere 

Vorgehensweise begrüßt.  

Punkt 3.9 der Zuwendungsrichtlinie räumt den Fraktionen die Möglichkeit ein, dass die Parteige-

schäftsstellen für ihre Fraktionen personelle und sachliche Leistungen gegen Rechnungslegung 

übernehmen können und dass diese Leistungen die Fraktionen dann den Parteigeschäftsstellen aus 

den Zuwendungsmitteln zu erstatten haben. In seinem Prüfbericht aus 20198 hat das RPA ange-

mahnt, dass es wiederholt zu einer pauschalen Geschäftsbesorgung einer Parteigeschäftsstelle für 

eine Fraktion ohne individuelle Rechnungslegung gekommen ist. Diese Geschäftsbesorgung ist nach 

wie vor existent, erfolgt aber mittlerweile gegen Rechnungslegung. Dies entspricht formal zwar der 

Vorgabe der Zuwendungsrichtlinie, anhand der Kontoauszüge war allerdings erkennbar, dass die 

Überweisung zumindest in 2021 als Dauerauftrag eingerichtet war und regelmäßig vor Rechnungs-

legung erfolgte. Das BdB ist sich der Problematik bewusst und hat dem RPA in einem Zwischenge-

spräch mitgeteilt, dass diese Geschäftsbesorgung in Kürze eingestellt werden soll. Das RPA weist 

ausdrücklich darauf hin, dass eine kritischere Prüfung durch das BdB erforderlich ist, sollte die Ge-

schäftsbesorgung fortgeführt werden. 

 Missachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit bei 

Sachausgaben 

Das BdB hat die Verwendungsnachweise der Fraktionen gemäß Punkt 1.3 auf die Beachtung der 

Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu prüfen. Dieser Verpflichtung ist das BdB wei-

testgehend nachgekommen. So wurden regelmäßig Säumniszuschläge, Sollzinsen und Doppelzah-

                                                      
7 Vgl. Meyer, Hubert: Recht der Ratsfraktionen, Wiesbaden 2024, S. 259. 
8 Vgl. Rechnungsprüfungsamt HL, Bericht über die Prüfung der Verwendungsnachweise der Fraktionen der Hansestadt Lübeck 

der Abrechnungsjahre 2012-2017 v. 10.04.2019 (VO/2019/07654). 
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lungen grundsätzlich nicht anerkannt. Das BdB forderte regelmäßig die Vorlage von Vergleichsan-

geboten an, wo diese nicht vorgelegt wurden, um die Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit von Liefe-

rungen und Leistungen beurteilen zu können.  

 Missachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit bei 

Personalausgaben 

Die Fraktionen erhalten einen Teil der Zuwendungen zur Deckung des personellen Bedarfs im Rah-

men ihrer Aufgabenerfüllung. So werden grundsätzlich die Personalkosten einer Stelle zur Frakti-

onsgeschäftsführung und die einer Stelle für die Sachbearbeitung durch die Zuwendung getragen. 

Der jeweilige Stellenanteil bemisst sich dabei nach der Größe der Fraktion. Die Gehälter haben sich 

dabei an der Entgeltgruppe 11 (Geschäftsführung) bzw. an der Entgeltgruppe 6 (Sachbearbeitung) 

des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) zu orientieren.9  

Im Rahmen der Prüfung war festzustellen, dass die Fraktionen ihren Mitarbeiter:innen vereinzelt 

Sonderzahlungen zukommen ließen. Nach Ansicht des RPA müssen sich etwaige Sonderzahlungen 

auf eine entsprechende tarifliche Grundlage im TVöD oder eine analoge Anwendung für Beschäf-

tigte des öffentlichen Dienstes zurückführen lassen.10 In der Regel wurden die Personalaufwendun-

gen vom BdB nicht problematisiert, auch wenn die Zuwendungsfähigkeit zumindest hätte hinter-

fragt werden müssen. In diesem Zusammenhang wird auf das Besserstellungsverbot der Fraktions-

mitarbeiter:innen gegenüber kommunalen Mitarbeiter:innen hingewiesen.11 

So ergaben sich beispielsweise Feststellungen bei der Gewährung von Weihnachtsgeld als 13. Mo-

natsgehalt, obwohl der TVöD nur eine nach Entgeltgruppen gestaffelte Auszahlung der entspre-

chenden Jahressonderzahlungen von maximal 84,51 % des jeweiligen Monatsgehaltes vorsieht. 

Ähnliches war beim Umgang mit den Inflationsausgleichzahlungen festzustellen. Hier sieht der 

TVöD eine Auszahlung von max. 3.000 Euro für vollzeitbeschäftige Mitarbeiter:innen vor; für teilzeit-

beschäftigte Mitarbeiter:innen reduziert sich die Auszahlung im Umfang ihres Beschäftigungsan-

teils. Auch hier waren vereinzelt Überzahlungen auszumachen. 

In zwei Fällen wurde eine pauschale Auszahlung für geleistete Überstunden gewährt, obwohl nach 

Aktenlage keinerlei Stundennachweis vorgelegt wurde.  

In einem Fall wurde im Rahmen eines Arbeitsgerichtsprozesses ein Vergleich geschlossen und die 

Vergleichssumme über die Fraktionsaufwendungen abgerechnet. Hier zweifelt das RPA die Zuwen-

dungsfähigkeit an, da sich die zugrundeliegende Streitigkeit nur auf das Innenverhältnis der Frak-

tion bezieht und kein Zusammenhang zu den ihr obliegenden Aufgaben erkennen lässt.  

Es waren auch pauschale Honorarzahlungen erkennbar, ohne dass vom BdB die vertraglichen 

Grundlagen hierfür hinterfragt wurden.      

                                                      
9 Vgl. Zuwendungsrichtlinie, Punkt 3.1. 
10 Vgl. Meyer, Hubert: Recht der Ratsfraktionen, Wiesbaden 2024, S. 296. 
11 Vgl. ebd., S. 296 f. 
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Bei der Beurteilung der abgerechneten Personalaufwendungen ist das BdB aufgefordert, künftig 

deutlich kritischer zu sein. Um die Höhe der Personalaufwendungen beurteilen zu können, sollte 

das BdB regelmäßig Einsicht in die entsprechenden Arbeitsverträge und Stundennachweise neh-

men und prüfen, ob sich Vergütung und Ausgestaltung tatsächlich an den in der Zuwendungsricht-

linie genannten Entgeltgruppen orientieren. Zu diesem Punkt bittet das RPA um Stellungnahme. 

 Aufwendungen ohne erkennbaren Bezug zur Fraktionsarbeit 

Die Fraktionen haben als Teil und Gliederung der Bürgerschaft die vorrangige Aufgabe, die Willens-

bildung in der Bürgerschaft und den Ausschüssen vorzubereiten.12 Die Zuwendungsrichtlinie defi-

niert hierfür einen Gestaltungsrahmen und benennt beispielhaft verschiedene zuwendungsfähige 

Aufwandsarten.13 

Das BdB hat bei erkennbaren zweifelhaften Aufwendungen, nicht vorgelegten oder nicht nachvoll-

ziehbaren Belegen regelmäßig entsprechende Nachfragen an die Fraktionen gestellt bzw. die Vor-

lage entsprechender Teilnahmelisten (z.B. für Sitzungen, Schulungen oder Verköstigungen) erbeten. 

Wenn in der Folge die Zuwendungsfähigkeit nach Ansicht des BdB nicht gegeben war, wurden diese 

Aufwendungen regelmäßig nicht anerkannt.  

Bei einigen Aufwendungen hätte das RPA eine noch kritischere Herangehensweise des BdB begrüßt. 

So wurden beispielsweise Aufwendungen für angemietete Dauerparkplätze, Spenden, Getränke bei 

Sitzungen der Bürgerschaft oder Präsente an städtische Mitarbeiter:innen in der Regel nicht prob-

lematisiert und als zuwendungsfähig anerkannt. Auf die Nichtzuwendungsfähigkeit derartiger Auf-

wendungen hat das RPA bereits in seinem Prüfbericht von 201914 hingewiesen. Dem RPA ist be-

wusst, dass die Unsicherheiten beim Umgang mit diesen Aufwendungen auch der begrifflichen Un-

schärfe der Zuwendungsrichtlinie geschuldet sind. Zu diesem Punkt bittet das RPA um Stellung-

nahme. 

 

4 Ergebnisse der Prüfung der Entschädigungszahlungen 

Bürgerschafts- und Ausschussmitglieder der HL haben Anspruch auf den Ersatz ihrer Auslagen, die 

im Rahmen der Ausübung ihres Amtes angefallen sind. Bei der HL wird dafür eine pauschale Auf-

wandsentschädigung gewährt, mit der auch der Aufwand an Zeit und Arbeitsleistung ihrer Tätigkeit 

abgegolten wird (§ 24 Abs. 2 GO i. V. m. § 2 der Landesverordnung über Entschädigungen in kom-

munalen Ehrenämtern (EntschVO)15). Zusätzlich besteht bei dem durch Ausübung dieser Tätigkeit 

entgangenen Arbeitsverdienstes oder im Falle von Selbstständigen bei Verdienstausfall der An-

spruch auf Ersatz (§ 24 Abs. 1 Nr. 2 GO i. V. m. § 13 EntschVO). 

                                                      
12 Vgl. Zuwendungsrichtlinie, Punkt 1. 
13 Vgl. ebd., Punkt 3. 
14 Vgl. Rechnungsprüfungsamt HL, Bericht über die Prüfung der Verwendungsnachweise der Fraktionen der Hansestadt Lübeck 

    der Abrechnungsjahre 2012-2017 v. 10.04.2019 (VO/2019/07654). 
15 An dieser und den fortlaufenden Stellen in diesem Bericht in ihrer Fassung vom 03.05.2018. 
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Zuständig für die Gewährung dieser Entschädigungszahlungen ist das BdB. Im Rahmen der Prüfung 

wurden die Entschädigungszahlungen am Beispiel der Bürgerschaftsmitglieder stichprobenartig auf 

ordnungsgemäße Berechnung und Auszahlung für den Zeitraum 2021 bis Ende Mai 2023 überprüft. 

4.1 Aufwandsentschädigungen für Bürgerschaftsmitglieder 

Bei der stichprobenartigen Durchsicht der Gewährung der Aufwandsentschädigungen für Bürger-

schaftsmitglieder im Zeitraum 2021 bis Mai 2023 ergaben sich in monetärer Hinsicht keine Auffäl-

ligkeiten. Die Berechnung erfolgte ordnungsgemäß nach § 24 Abs. 2 GO i. V. m. § 2 Abs. 2 Nr. 1 a) 

EntschVO sowie i. V. m. § 15 Abs. 216  der seinerzeit gültigen Hauptsatzung (HS) der HL und ergab 

keine Beanstandungen. 

Eine schriftlich fixierte Prozessbeschreibung für die Gewährung der Aufwandsentschädigungen 

konnte das BdB dem RPA auf Nachfrage nicht vorlegen. Dem RPA wurde durch die Bereichsleitung 

mündlich erläutert, dass der Bereich Personal eine Durchschrift der Bescheide erhält, die jedem 

Bürgerschaftsmitglied zu Beginn einer Wahlperiode oder nach Neuaufnahme in die Bürgerschaft 

zugeht. In diesem Bescheid wird der Anspruch auf Erhalt der monatlichen Aufwandsentschädigung 

festgelegt. Der Bereich Personal bearbeitet auf dieser Grundlage die Auszahlung und überführt sie 

in eine Dauerbuchung für jedes Bürgerschaftsmitglied. Von dem Bereich Personal erhält jedes Mit-

glied einmal jährlich eine Aufstellung über die gewährten Aufwandsentschädigungen. Die Überwa-

chung der rechtmäßigen Auszahlung (z. B. Ausscheiden eines Bürgerschaftsmitglieds und Neuauf-

nahme eines nachrückenden Mitglieds) liegt in der Zuständigkeit des BdB. 

Für jedes Bürgerschaftsmitglied führt das BdB eine Akte. Die Akten enthielten vorrangig den übli-

chen Schriftwechsel (z. B. Bescheid zur Gewährung der Aufwandsentschädigung) sowie einen Per-

sonalbogen (Angabe der persönlichen Daten sowie der Einverständniserklärung, diese ganz oder 

teilweise in Allris zu veröffentlichen). Eine den Inhalt dieser Akten regelnde Aktenordnung gibt es 

laut Auskunft der Bereichsleitung nicht; die Bürgerschaftsmitglieder wüssten aber sowohl über die 

Führung der Akten als auch über ihr Recht zur jederzeitigen Einsichtnahme Bescheid. Das RPA emp-

fiehlt dringend das Erstellen einer Aktenordnung. Vereinzelt fanden sich in den Akten Unterlagen, 

die weit älter als zehn Jahre alt waren, obwohl nach Auskunft der Bereichsleitung die Akten regel-

mäßig bereinigt und dem Archiv übergeben werden. Hier empfiehlt das RPA eine konsequentere 

Kontrolle der Akten. Zu diesem Punkt bittet das RPA um Stellungnahme des BdB. 

4.2 Verdienstausfallentschädigungen für Bürgerschaftsmitglieder 

In dem Prüfungszeitraum 2021 bis Mai 2023 wurden insgesamt elf Anträge auf Verdienstausfallent-

schädigungen gestellt und gewährt. Die Berechnung der Entschädigungshöhe erfolgt nach § 24 Abs. 

1 Nr. 2 GO i. V. m. § 13 EntschVO sowie i. V. m. § 15 Abs. 717 der seinerzeit gültigen HS der HL. Bis 

auf einen Antrag waren es Selbstständige, die einen Verdienstausfall geltend machten. Nach § 13 

Abs. 2 EntschVO ist die Entschädigungshöhe je Stunde im Einzelfall auf der Grundlage des glaubhaft 

                                                      
16 Ab April 2022 nach Neufassung der HS gemäß § 14 Abs. 2 HS. 
17 Ab April 2022 nach Neufassung der HS gemäß § 14 Abs. 7 HS. 



 

 

Seite 12 

gemachten Verdienstausfalls nach billigem Ermessen festzusetzen. Bei Durchsicht der Anträge 

konnte vereinzelt nicht nachvollzogen werden, auf welcher Grundlage der gewährte Stundensatz 

berechnet wurde. Die Mehrheit der Anträge wurde jedoch vollständig vorgelegt und vom BdB nach-

vollziehbar und gewissenhaft berechnet. 

Neben den Verdienstausfallentschädigungen wurden stichprobenartig Entschädigungszahlungen 

für entstandene Reisekosten, Kinderbetreuungskosten sowie für die Wahrnehmung des stellvertre-

tenden Fraktionsvorsitzes bei Abwesenheit der Fraktionsvorsitzenden geprüft. Es ergaben sich 

keine Beanstandungen. 

 

5 Prozesse des Büros der Bürgerschaft 

Im Zuge der Ankündigung der Sonderprüfung bat das RPA das BdB um Zusendung der für den Prüf-

gegenstand relevanten internen Prozessbeschreibungen. Das BdB konnte, auch nach erneuter 

Nachfrage, keine Prozessbeschreibungen vorlegen. Auch wenn das BdB bei seiner Prüfung der Frak-

tionszuwendungen und Entschädigungszahlungen in Summe gewissenhaft vorgeht und einem Mus-

ter folgt, schlug sich das Fehlen von verbindlichen Prozessbeschreibungen in der Bearbeitung nie-

der.  

Bei Durchsicht der Unterlagen war erkennbar, dass die Prüfung der Fraktionsabrechnungen nicht 

stringent erfolgt. Grundsätzlich fordert das BdB nach Vorlage der Verwendungsnachweise in einem 

ersten Schritt die von den Fraktionen als nicht verbrauchte Zuwendungen ausgewiesenen Mittel 

zurück und steigt dann in die Prüfung der Abrechnungen ein. Sich daraus ergebende Differenzen 

werden in einem Bescheid an die Fraktionen zurückgefordert oder -erstattet.  

Die Fraktionen haben die Möglichkeit, gegen diesen Bescheid Widerspruch einzulegen und Nach-

weise bzw. Belege nachzureichen, so dass die vom BdB zunächst als nicht zuwendungsfähig aner-

kannten Aufwendungen nachträglich anerkannt werden können. In einem solchen Fall ergeht laut 

Aussage des BdB ein korrigierter Bescheid. Dies ging aus den Akten allerdings nicht eindeutig her-

vor, da die Ursprungsbescheide teilweise aus den Akten genommen wurden oder den Fraktionen 

nicht offiziell zugestellt, sondern nur vorab per E-Mail geschickt wurden.  

Das RPA empfiehlt daher dringend die Erstellung verbindlicher Prozessbeschreibungen und Akten-

ordnungen. Darüber hinaus empfiehlt es dem BdB, sich mit den Fraktionen auf ein verbindliches 

Vorgehen hinsichtlich der Fristen zur Vorlage der Verwendungsnachweise und Führung der Access 

Datenbank zu einigen. Die bisher übliche Praxis, in der die Fraktionen die Verwendungsnachweise 

trotz wiederholter Erinnerung durch das BdB massiv verspätet vorlegen und Ausgaben nachträglich 

durch das BdB in der Access Datenbank erfasst werden müssen, stellen einerseits einen Verstoß 

gegen die Vorgaben der Zuwendungsrichtlinie dar und binden andererseits zusätzliche Ressourcen 

des BdB. 

Zu dem Gesamtkomplex der Prozesse des BdB (siehe auch Textziffer 4.1) bittet das RPA um Stel-

lungnahme. 
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6 Zuwendungsrichtlinie der Hansestadt Lübeck 

Die aktuelle und dieser Prüfung zu Grunde liegende Zuwendungsrichtlinie trat zum 01.01.2011 in 

Kraft und wurde letztmalig am 26.05.2011 geändert. Punkt 4.1 der Richtlinie entspricht zwischen-

zeitlich nicht mehr den tatsächlichen Gegebenheiten, weitere wurden bereits in der bis dato letzten 

Prüfung des RPA mit Empfehlung zur Optimierung angesprochen.18 Diese Punkte werden im Fol-

genden erläutert. 

6.1 Punkt 3.10 – Sachleistungen  

Als Sachleistung bereitgestellte Büroausstattung sowie die aus Zuwendungen beschafften Einrich-

tungs- und Ausstattungsgegenstände bleiben nach Punkt 3.10 Eigentum der HL. In seinem Prüfbe-

richt aus 201919 hat das RPA daher bereits empfohlen, dass die Fraktionen vor Kauf oder Miete von 

Investitionsgütern mit dem BdB Verfahrensschritte (Vergleichsangebote und Inventarisierungen) 

klären und dokumentieren und diese Verfahrensschritte in der Zuwendungsrichtlinie aufnehmen 

sollen. 

Die Rückfrage beim BdB hat ergeben, dass alle investiven Anschaffungen durch das BdB inventari-

siert werden. Nachdem sich eine Fraktion aufgelöst hat, sammelt das BdB alle inventarisierten Ge-

genstände ein und bewahrt sie für eine anderweitige Verwendung auf. Sollte sich keine Verwendung 

finden lassen, werden die angeschafften Geräte der Verwaltung zur Verwertung angeboten. Defekte 

Gegenstände werden beim BdB abgegeben und von der Anlagenbuchhaltung als abgängig gemel-

det. 

Vor einer investiven Anschaffung hat die Fraktion dem BdB drei Vergleichsangebote vorzulegen und 

mitzuteilen, für welches Angebot sich entschieden wurde. Das BdB zeichnet die Angebote ab und 

erhält nach Anschaffung die Originalrechnung für die Inventarisierung. Die Fraktion erhält eine Ko-

pie der Rechnung und der Vergleichsangebote für die eigene Buchhaltung. 

Das RPA begrüßt dieses Verfahren und empfiehlt, die Verfahrensschritte zur Angebotseinholung 

und Inventarisierung in der Richtlinie aufzunehmen.  

6.2 Punkt 4 – Aufbewahrung der Verwendungsnachweise   

Die Zuwendungsrichtlinie regelt nicht, wo die Verwendungsnachweise inklusive der Originalbelege 

nach Vorlage beim BdB aufzubewahren sind. Nach bisheriger Praxis sendet das BdB diese nach 

erfolgter Prüfung den Fraktionen zur weiteren Verwendung wieder zurück.  

Im Rahmen der Prüfung hat das RPA alle Verwendungsnachweise inklusive Originalbelege über das 

BdB angefordert, welches sich wiederum an die Fraktionen direkt gewandt und die Abrechnungs-

                                                      
18 Vgl. Rechnungsprüfungsamt HL, Bericht über die Prüfung der Verwendungsnachweise der Fraktionen der Hansestadt Lübeck 

    der Abrechnungsjahre 2012-2017 v. 10.04.2019 (VO/2019/07654). 
19 Vgl. Ebenda. 
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ordner angefordert hat. Bei einer zwischenzeitlich aufgelösten Fraktion konnten die geprüften Ab-

rechnungsunterlagen nicht vorgelegt werden.20 Dieser Fall hat die Frage nach der künftigen Aufbe-

wahrung aufgeworfen. In einem Zwischengespräch hat das BdB grundsätzlich die Bereitschaft sig-

nalisiert, die Abrechnungsordner für die Dauer der Aufbewahrungspflicht zu verwahren. 

Das RPA begrüßt diese Vorgehensweise und empfiehlt eine Aufnahme unter Punkt 4 in der Zuwen-

dungsrichtlinie. 

6.3 Punkt 4.1 – Zuständigkeiten des Rechnungsprüfungsamtes und des Büros 
der Bürgerschaft 

Mit Beschluss vom 29.11.2018 wurde von der Bürgerschaft festgelegt, dass „der Beschluss der Bür-

gerschaft vom Mai 2011 (Nr. 150) Punkt 4.1 Satz 1 dahingehend geändert [wird], dass das Büro der 

Bürgerschaft als zuständige Stelle festgelegt wird. Alle Fraktionsbelange sollen im BdB zusammen-

gefasst werden.“ 21  

Gemeint ist damit Punkt 4.1 der Zuwendungsrichtlinie aus 2011, wonach die Fraktionen dem RPA 

als zuständige Stelle für die Prüfung der rechtmäßigen und wirtschaftlichen Haushaltsführung der 

HL bis zum 31.03. des auf die Zahlung folgenden Jahres einen Verwendungsnachweis vorzulegen 

haben. Dieser Wortlaut steht trotz des anderslautenden Bürgerschaftsbeschlusses vom 29.11.2018 

und der daraufhin geänderten Praxis22 bis heute unverändert in der Zuwendungsrichtlinie. Um den 

Transparenzerfordernissen der Zuwendungsrichtlinie zu entsprechen, fordert das RPA daher drin-

gend, die Richtlinie in diesem Punkt schnellstmöglich der Praxis anzupassen und bittet um Stellung-

nahme, warum dies seit der Beschlussfassung in 2018 noch nicht erfolgt ist.  

6.4 Punkt 4.1 – Rücklagen  

Punkt 4.1 der Zuwendungsrichtlinie räumt den Fraktionen die Möglichkeit zur Bildung einer Rück-

lage für erforderliche Reparaturen, Wartungsverträge und Investitionen sowie zu erfüllende begrün-

dete Verpflichtungen aus dem Abrechnungsjahr ein. 

Das RPA folgt der allgemeinen Kommentierung,23 wonach den Fraktionen grundsätzlich nur die not-

wendigen Mittel zur Verfügung gestellt werden dürfen. Zuwendungen, für deren zweckentspre-

chende Verwendung ein Nachweis nicht geführt werden kann, sind von den Fraktionen nach Ablauf 

des Haushaltsjahres unverzüglich an die kommunale Körperschaft wieder abzuführen. Es besteht 

z. B. auch keine Notwendigkeit, zur Finanzierung des Personals Rücklagen zu bilden, da auch die 

Mitarbeitenden nur für die Dauer der Fraktionsexistenz beschäftigt werden dürfen. 

Im Rahmen der Prüfung war festzustellen, dass die Beantragung und Verwendung der Rücklagen 

nicht einheitlich und nicht durchgängig richtlinienkonform erfolgte.  

                                                      
20 Vgl. Vgl. Textziffer 3.1.1. 
21 Vgl. Bürgerschaft HL; Beschluss v. 29.11.2018 zu TOP Ö10.17.41 (VO/2018/06711). 
22 Vgl. Textziffer 2 und 3. 
23 Vgl. Meyer, Hubert: Recht der Ratsfraktionen, Wiesbaden 2024, S. 256 f. 
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Die Möglichkeit zur Bildung einer Rücklage wird vom RPA somit weiterhin kritisch gesehen und sollte 

aus der Zuwendungsrichtlinie gestrichen werden.  

6.5 Zulässigkeitstabelle 

Wie bereits in seinem Prüfbericht aus 201924 empfiehlt das RPA nach wie vor, eine Zulässigkeitsta-

belle u. a. auf Grundlage von Gerichtsurteilen, Kommentierungen, Prüfungsergebnissen des Lan-

desrechnungshofes und Best Practice-Beispielen anderer Kommunen in Schleswig-Holstein zu ent-

wickeln und die Zuwendungsrichtlinie um diese zu ergänzen. Eine solch konkretisierende Zulässig-

keitstabelle gewährt sowohl für die Fraktionen in der Rechnungslegung und Abrechnung als auch 

für das BdB bei der Prüfung der Verwendungsnachweise mehr Klarheit und Handlungssicherheit. 

Das RPA regt somit die Erarbeitung einer Zulässigkeitstabelle und Aufnahme dieser als Anlage zur 

Zuwendungsrichtlinie an. 

 

7 Zusammenfassung 

Zusammenfassend ist für den Prüfungszeitraum 2021 bis Ende Mai 2023 festzuhalten, dass das BdB 

seinen Verpflichtungen weitestgehend nachkommt. 

Bei der Durchsicht der Bearbeitung der Entschädigungszahlungen für Bürgerschaftsmitglieder erga-

ben sich keine Auffälligkeiten und Beanstandungen. In Bezug auf die Prüfung der Verwendungs-

nachweise der Fraktionszuwendungen erwartet das RPA in Einzelfällen jedoch eine kritischere und 

konsequentere Vorgehensweise. Das Nacharbeiten unzureichend geführter Buchhaltungen einzel-

ner Fraktionen bindet zu viele Ressourcen des BdB, die an anderer Stelle fehlen. Hinsichtlich ver-

spätet oder unvollständig vorgelegter Verwendungsnachweise sollten Konsequenzen in der Zuwen-

dungsrichtlinie konkret und verbindlich geregelt, kommuniziert und einheitlich durchgesetzt wer-

den. 

Die in der Praxis in Teilen bereits gelebten Bearbeitungsmuster und Prozesse sollten verschriftlicht 

und regelmäßig aktualisiert werden. Unerlässlich ist die Erstellung von Aktenordnungen sowie die 

Anpassung und Überarbeitung der Zuwendungsrichtlinie.  

 

8 Schlussbemerkung 

Für die freundliche und kooperative Zusammenarbeit während der Prüfung bedankt sich das RPA 

bei den Mitarbeitenden des BdB.  

                                                      
24 Vgl. Rechnungsprüfungsamt HL, Bericht über die Prüfung der Verwendungsnachweise der Fraktionen der Hansestadt Lübeck 

    der Abrechnungsjahre 2012-2017 v. 10.04.2019 (VO/2019/07654). 
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